
 

Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2015/0391 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-20-06-sc 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
23.02.15 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Kinder- und Jugendhilfeaus-
schuss   

26.02.2015 Beratung öffentlich 

Schulausschuss   02.03.2015 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   23.03.2015 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Schul- und Kitawechsel bei Wegzug der Eltern 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 29.01.15 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 20.02.15 
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Dez. IV - Gr         20.02.15 
Manja Greger 
 8844 
 
 
 
 
01 - über Herrn Beigeordneten Adomat    gez. Adomat 
 - über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
 
Schul- und Kitawechsel bei Wegzug der Eltern 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 29.01.15 
- Nr. 2015/0391 (ö) 
 
Zum oben genannten Antrag wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Für alle Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder gilt generell, dass die Betreuungs-
plätze der Tageseinrichtungen nur an Kinder aus dem Gebiet der Stadt Leverkusen ver-
geben werden.  
 
Bei Wegzug der Eltern aus Leverkusen wird bei entsprechender Antragsstellung die 
Möglichkeit eingeräumt, dass das Kind bis zum Ende des jeweiligen Kindergartenjahres 
die bisherige Tageseinrichtung weiterhin besucht. Hierdurch wird den Eltern ermöglicht, 
an ihrem neuen Wohnort in Ruhe einen geeigneten Betreuungsplatz zu finden und ver-
mieden, dass das Kind während des laufenden Kindergartenjahres die Einrichtung 
wechseln muss.  
 
Für eine darüber hinausgehende Regelung sieht die Fachverwaltung im Hinblick auf die 
Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt keinen Raum. 
 
Ein Schulwechsel hingegen wird im Rahmen eines Umzuges nach dem Schulgesetz 
NRW nicht angeordnet bzw. gefordert. In wenigen Einzelfällen wird gegebenenfalls El-
tern von Grundschulkindern, die sich in der ersten oder zweiten Klasse befinden, ein 
möglicher Schulwechsel empfohlen. 
 
Sollten Schulkinder trotz Wohnortwechsel an einer Leverkusener Grundschule verblei-
ben, werden nach Prüfung des Einzelfalls in der Regel keine Fahrtkosten erstattet. 
 
Schulen in Verbindung mit Kinder und Jugend 
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